
68. Jahrgang Ausgegeben zu Düsseldorf am 4. Juli 2014 Nummer 19

Glied.- Datum  I n h a l t  Seite
 Nr.

 30. 6. 2014 Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen im 
 ersten Fachsemester für das Wintersemester 2014 / 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352

G 3229351

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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Verordnung 
über die Festsetzung von Zulassungszahlen

und die Vergabe von Studienplätzen
im ersten Fachsemester

für das Wintersemester 2014/2015
Vom 30. Juni 2014

Auf Grund des §  6 Absatz  1 Satz  2 und Absatz  2 des 
Hochschulzulassungsgesetzes vom 18. November 2008 
(GV. NRW. S.  710) in Verbindung mit §  1 Absatz  1 des 
Gesetzes zur Ratifi zierung des Staatsvertrages über die 
Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hoch-
schulzulassung vom 5. Juni 2008 vom 18. November 2008 
(GV. NRW. S. 710), verordnet das Ministerium für Inno-
vation, Wissenschaft und Forschung:

§ 1

Für die in den Anlagen 1 bis 3 zu dieser Verordnung be-
zeichneten Studiengänge wird an den dort genannten 
Hochschulen die Zahl der im Wintersemester 2014/2015 
in das erste Fachsemester aufzunehmenden Bewerberin-
nen und Bewerber nach Maßgabe der Anlagen festge-
setzt.

§ 2

Antragsberechtigt sind bei den Studiengängen der Anla-
gen 1 und 2 nur Bewerberinnen und Bewerber, deren 
Hochschulzugangsberechtigung die allgemeine Hoch-
schulreife oder die dem gewählten Studiengang entspre-
chende fachgebundene Hochschulreife vermittelt. Bei 
den Studiengängen der Anlage 3 sind auch Bewerberin-
nen und Bewerber mit Fachhochschulreife antragsbe-
rechtigt.

§ 3

(1) Die nach den Anlagen 2 und 3 verfügbaren Studien-
plätze werden von der jeweiligen Hochschule gemäß 
§§  23, 24, 27 und 28 der Vergabeverordnung NRW vom 
15. Mai 2008 (GV. NRW. S. 386), die zuletzt durch Verord-
nung vom 19. März 2014 (GV. NRW. S.  220) geändert 
worden ist, vergeben, soweit in dieser Verordnung nichts 
anderes bestimmt ist.

(2) Sind für die Vergabe nach § 6 Absatz 2 Nummer 2 der 
Vergabeverordnung NRW weniger zu berücksichtigende 
Bewerberinnen und Bewerber vorhanden als Studien-
plätze, werden die frei bleibenden Studienplätze nach 
§  6 Absatz  2 Nummer  3 der Vergabeverordnung NRW 
vergeben.

(3) Soweit im örtlichen Zulassungsverfahren der Tech-
nischen Universität Dortmund für die Studiengänge 
 Journalistik und Wissenschaftsjournalismus zugelassene 
Bewerberinnen und Bewerber den Nachweis eines abge-
schlossenes Volontariats nach Maßgabe der geltenden 
Prüfungsordnung erbracht haben, werden sie zuerst auf 
die zusätzlichen Studienplätze angerechnet, die für diese 
Studiengänge in der entsprechenden Fußnote zu Anlage 2 
festgesetzt sind. Die so zusätzlich festgesetzten Studien-
plätze dürfen nicht an Bewerberinnen und Bewerber ver-
geben werden, die diesen Nachweis nicht erbringen.

§ 4

Soweit sich die der Festsetzung nach §  1 zugrunde lie-
genden Daten wesentlich ändern, wird das für die Hoch-
schulen zuständige Ministerium die Zulassungszahlen 
durch Rechtsverordnung, die rückwirkend in Kraft tritt, 
neu festsetzen.

§ 5

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juni 2014 in 
Kraft.

 
Düsseldorf, den 30. Juni 2014

 
Die Ministerin 

für Innovation, Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Svenja  S c h u l z e
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s) Universität Dortmund:
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